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des § 15 Abs. 3 des Gesetzes vom 20' Juni 1962 über 
die Organisierung und Leitung der Tierzucht (Tier
zucht-Gesetz) (GBl. I S. 60) wird folgendes angeord
net:

§ 1

(1) Die WB Tierzucht und industrielle Tierproduk
tion führt im Aufträge des Staatlichen Komitees für 
Aufkauf und Verarbeitung landwirtschaftlicher Er
zeugnisse beim Rat für landwirtschaftliche Produktion 
und Nahrungsgüterwirtschaft der Deutschen Demokra
tischen Republik die Ausbildung von staatlich aner
kannten Tierzuchtleitern durch.

(2) Die Ausbildung zum staatlich anerkannten Tier
zuchtleiter setzt eine langjährige leitende Tätigkeit 
auf dem Gebiet der Tierzucht oder der Tierproduktion 
voraus und schließt mit der Ablegung der Tierzucht
leiterprüfung ab.

(3) Über die mit Erfolg abgelegte Prüfung als Tier
zuchtleiter wird von der WB Tierzucht und indu
strielle Tierproduktion ein Zeugnis und eine Urkunde 
ausgestellt und übergeben.

(4) Der staatlich anerkannte Tierzuchtleiter führt die 
Berufsbezeichnung „Tierzuchtleiter“.

§ 2

(1) Die Prüfung als Tierzuchtleiter ist vor einem 
Prüfungsausschuß der WB Tierzucht und industrielle 
Tierproduktion abzulegen.

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden 
vom Generaldirektor der WB Tierzucht und indu
strielle Tierproduktion berufen und abberufen. Vor
sitzender des Prüfungsausschusses ist der General
direktor der WB Tierzucht und industrielle Tierpro
duktion.

§3

Der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Auf
kauf und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeug
nisse beim Rat für landwirtschaftliche Produktion 
und Nahrungsgüterwirtschaft der Deutschen Demo
kratischen Republik regelt die Zulassung zur Prü
fung, die Ausbildung und die Prüfung der Tierzucht
leiter in einer Prüfungsordnung.

§4

(1) Die Berufsbezeichnung „Tierzuchtleiter“ wird 
vom Prüfungsausschuß aberkannt, wenn Tatsachen 
bekannt werden, die die Verleihung der Berufsbe
zeichnung ausgeschlossen hätten, oder wenn sich der 
Träger dieser als unwürdig erweist.

(2) Bei Aberkennung der Berufsbezeichnung ist die 
bei der Verleihung erteilte Urkunde unverzüglich dem 
Generaldirektor der WB Tierzucht und industrielle 
Tierproduktion zurückzureichen.

§5

(1) Für die Teilnahme an der Tierzuchtleiterprü
fung ist eine Prüfungsgebühr in Höhe von 100 M 
zu entrichten.

(2) Die Gebühr ist innerhalb von 2 Wochen nach 
Erhalt der Zulassung zur Teilnahme an der Tierzucht
leiterprüfung an die WB Tierzucht und industrielle 
Tierproduktion zu entrichten.

§ 6

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Juli 1969 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

— Anordnung vom 17. Juni 1961 über die Tierzucht
leiterprüfung (GBl. II S. 293)

— Ordnung der Tierzuchtleiterprüfung vom 17. Juni 
1961 (Verfügungen und Mitteilungen des Ministe
riums für Landwirtschaft, Erfassung und Forst
wirtschaft Folge 7/1961).

Berlin, den 2. Juni 1969

Der Vorsitzende 
des Rates für landwirtschaftliche Produktion 

und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik

E w a l d
Minister
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